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:INGEGANGEN

An den

Herrn Reichsprotektor in

4JUL1943V G070S0

Böhmen und Mähren

Prag

DerReichsprotektor

Betrifft: Luftfahrthaushalt in Böhmen und Mähren

Abschrift wird unter Bezugnahme auf die Besprechungen

mit Vertretern des Luftamtes Prag zur Kenntnisnahme und mit

der Bitte um Zustimmung übersandt.

Abschrift der Buchungstafel ist beigefügt.

Im Auftrag

Cuhligtofuan.



Abschrift

Der Reichsminister der Luftfahrt

Berlin W8,den

Juli 1943

und Dberbefehlshaber der Luftwaffe

Leipziger Straße 7

Tel.-Adr.: Keichsluft Berlin

Fernfprecher: Drtsverkehr: 52002s, 218241, 120047

Az. 1l e.10.10 Nr.1677/43 LB/LV B 1 IV

Fernverkehe: 218011

1646

Hausapparat:

(Bitte in der Antwort vorfiehendes Geschäfisgeichen,

das Datum und kurzen Jnhalt angugeben.)

An das

Luftamt

Prag

Betrifft: Luftfahrthaushalt für Böhmen und Mähren

Bezug  Schreiben. vom 2.6.1943 - Abt. Va 1, Nr.302/43

Dem Entwurf der mit Bezugserla■s vorgelegten Buchungstafel zum

Kapitel A 17 Tit. 47 des Haushalts des R.d.L. und Ob.d.L. wird zuge-

stimmt. Die seitens der Behörde des Reichsprotektors in Böhmen und

Mähren vorgeschlagene Aufspaltung der Mittel nach den bisherigen Bu-

chungsstellen im autonomen Haushalt wird nicht für erforderlich ge-

halten, da einerseits die in den Haushaltserläuterungen unter Ziffer

1 - 4 veranschlagten Mittel ohnehin untereinander deckungsfähig sind

und sie andererseits mangels Erfahrungen auf vorläufigen Schätzungen

beruhen. Gegebenenfalls. wird die Frage nach Ablauf des lfd. Haushalts-

jahres, nachdem Erfahrungen vorliegen, neu geprüft werden.

Von den s.Zt. während der Besprechungen in Prag seitens der Be-

hörde des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren gemachten Anerbieten,

durch letztere unmittelbare Buchungen für den R.d.L. und Ob.d.L. auf

Kap. A l7 Tit. 47 vornehmen zu lassen, um auf diese Weise die Erstat-

tung der aus autonomen Mitteln zu Lasten des Reichshaushalts vor-

schussweise gezahlten Beträge zu vereinfachen, kann aus grundsätzlicher

Erwägungen heraus kein Gebrauch gemacht werden. Es wird vielmehr für

Abrechnung und Erstattung folgendes Verfahren in Vorschlag gebrachts

Die Gruppe IV a des autonomen Ministeriums für Verkehr und

Technik ist anzweisen, die von ihr zu Lasten des Reichshaushalts

verauslagten Mittel vierteljährlich in einer "Nachweisung über veraus-

lagte Mittel zu Lasten des Kap. A l7 Tit. 47 des Haushalts des R.d.L.

und Ob.d.L. betreffend Aufwendungen des Reichs zu den Kosten der

Zivilluftfahrt im Protektorat Böhmen und Mähren" zzsammenzustellen.

St S TB-2/43



Diese Nachweisung ist in Anlehnung an die Buchungs

die Abschnitte 1 bis 4 aufzugliedern, die ihrersei

entsprechend der Buchungstafel unter a, b, c usw.

tern sind. Die Einnahmen sind am Schluss der Nachw

ben abzusetzen. Die Vorlage hat beim Luft

sfertigung zu erfolgen. Gleichzeitig sind

riginalbelege (in einfacher Ausfertigung)

mit ihren Endsummen zu la bzw. 2a, 2b usw

Luftamt hat die Aufstellung an der Hand d

en und sich, soweit es sich um die Bescha:

nahmenden Gegenständen usw. handelt, durch

er ordnungsmässigen Vereinnahmung der lets

uberzeugen. Der R.d.L. und Ob.d.L. behält sich ein weiteres

Prüfungsrecht vor. Nach Prüfung sind die Originalbelege der

Gruppe IV a des autonomen Ministeriums für Verkehr und Tech-

nik zurückzugeben, die sie ihrerseits mit ihren sonstigen

Abrechmungen über die zu Lasten des autonomen Haushalts ge-

henden Ausgaben den autonomen Rechnungsprüfungsbehörden zur

weiteren Prüfung nach techechischem Haushaltsrecht vorzulegen

hat. Je eine Ausfertigung der oben erwähnten "Nachweisung"

ist seitens



Lfd.Nr.

Bisherige

d.Haus

Buchungs-

halts-

Zu übernehmende Ausgaben

stelle im

Nicht zu über-

Cd

auton.Luft-

nehmende Ausga

terung

fahrtshaus

ben

halt(Tit.2)

Luftfahrtgrundstücke; Grasmutzung;

Verkauf von Altmaterial u.ä.

Die Einnahnen sind von den Aus-

gaben abzusetzen.


